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PROTOKOLL NR.6

ÜBER DEN ERWERB VON ZWEITWOHNSITZEN

IN MALTA
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN

SIND wie folgt ÜBEREINGEKOMMEN:

Angesichts der äußerst geringen Anzahl von Wohneinheiten in Malta und des sehr begrenzt verfüg-

baren Baulandes, das lediglich zur Deckung der durch die demografische Entwicklung der derzeiti-

gen Bewohner entstehenden Grundbedürfnisse ausreicht, kann Malta in nicht diskriminierender 

Weise die geltenden Bestimmungen des Immobilieneigentumsgesetzes (Erwerb durch Nicht-

Gebietsangehörige) (Kapitel246) über den Erwerb und den Unterhalt von Immobilieneigentum als 

Zweitwohnsitze durch Staatsangehörige der Mitgliedstaaten, die sich nicht mindestens fünf Jahre 

rechtmäßig in Malta aufgehalten haben, beibehalten.

Malta wird für den Erwerb von Immobilieneigentum als Zweitwohnsitze in Malta Genehmigungs-

verfahren anwenden, die auf veröffentlichten, objektiven, dauerhaften und transparenten Kriterien

beruhen. Diese Kriterien werden auf nicht diskriminierende Weise angewandt und dürfen nicht 

zwischen maltesischen Staatsangehörigen und Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten unter-

scheiden. Malta wird gewährleisten, dass Staatsangehörige der Mitgliedstaaten auf keinen Fall 

restriktiver behandelt werden als Staatsangehörige von Drittstaaten.

Liegt der Wert eines von einem Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten zu erwerbenden Grundeigen-

tums über dem nach maltesischen Rechtsvorschriften festgelegten Schwellenwert von 30.000MTL 

für Wohnungen bzw. von 50.000MTL für andere Arten von Grundeigentum als eine Wohnung 

oder ein Objekt von historischem Wert, so wird eine Genehmigung erteilt. Malta kann diese gesetz-

lichen Schwellenwerte überprüfen, um Änderungen auf dem Immobilienmarkt in Malta Rechnung 

zu tragen.


